
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

EINWOHNERGEMEINDE 
SCHATTDORF 

 
 
 
 
 

Tarifordnung der  
Wasserversorgung Schattdorf 

 
 
 
 
 
 

Stand: 1. Januar 2000 



2 
 

ANHANG 2       

TARIFORDNUNG DER WASSERVERSORGUNG SCHATTDORF 

Artikel 1 Grundtaxen für Wasserverbrauch im privaten Haushalt 
(inbegriffen sind Küche mit Spülbecken, Waschküche mit Spültrog, Wasch-
maschine mit elektrischem Antrieb sowie inklusive 1 WC) 
 

Haushaltung bis 1 1/2 Zimmer  Fr. 39.00  
Haushaltung bis 2 1/2 Zimmer  Fr. 48.00  
Haushaltung bis 3 1/2 Zimmer  Fr. 57.00  
Haushaltung bis 4 1/2 Zimmer  Fr. 66.00  
Haushaltung bis 5 1/2 Zimmer  Fr. 81.00  
 

Leere Wohnungen werden zu halber Taxe berechnet, insofern sie mindes-
tens 6 Monate leer sind. 
 
Artikel 2 Zuschlagstaxen für Wasserverbrauch im privaten Haushalt 
Geschirrspülmaschine  Fr. 7.50 
Badewanne/Dusche beides erstmalig  Fr.  12.00 
Badewanne oder Dusche zusätzlich  Fr. 12.00 
Wandbecken je  Fr.  4.50 
Bidet  Fr. 6.00 
WC zusätzlich  Fr. 7.50 
Pissoir  Fr. 6.00 
Zentrifuge mit Wasserantrieb je Haushalt Fr. 7.50 
Waschmaschine mit Wasserantrieb je Haushalt Fr. 15.00 
Saison-Zimmer privat  Fr. 15.00 
 
Artikel 3 Wasserverbrauch im Stall 
Stall  Fr. 25.00 
je weiterer Stall  Fr. 12.50 
 

je Grossvieheinheit  Fr. 17.50 
 

Schafe, Ziegen und Schweine werden auf  
Grossvieheinheiten umgerechnet 
 

laufende Brunnen zusätzlich  Fr. 22.50 
 

(Das Anbringen von Schläuchen an laufenden Brunnen ist nicht gestattet, 
ausgenommen bei grosser Kälte) 
 
Artikel 4 Diverse Wasseranschlüsse 
Gartenhahn bis 600 m2 Bauplatz  Fr. 7.50 
Gartenhahn über 600 m2 Bauplatz  Fr. 15.00 
 

Planschbecken, Schwimmbassin pro m3 = 
30 Rp., mindestens jedoch ab 500 lt.  Fr. 15.00 
 

Autos, Garagen pro PW  Fr. 7.50 
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Autotransporte pro Lastwagen,  
wenn kein Wasserzähler eingebaut ist  Fr.  30.00 
 

Fischteich bis 0.5 mm Düsengrösse Fr. 90.00 
 0.6 mm Düsengrösse Fr. 105.00 
 0.7 mm Düsengrösse Fr. 120.00 
 0.8 mm Düsengrösse Fr. 135.00 
 0.9 mm Düsengrösse Fr. 150.00 
 1.0 mm Düsengrösse Fr. 225.00 
 

Bei grösserem Wasserverbrauch ist ein Gesuch einzureichen, wobei das 
Wasser nach Zähler berechnet wird. Für Fischteiche sind Injektoren mit han-
delsüblichen Düsen zu verwenden. 
 

Der Wasserverbrauch für Zierbrunnen wird mit dem gleichen m3-Ansatz be-
rechnet, wie bei den Fischteichen. 
 
Artikel 5 Wasserverbrauch in Gewerbe und Industrie 
Restaurant  Fr. 225.00 
Saal  Fr. 75.00 
Fremdenzimmer   Fr. 15.00 
Metzgerei  Fr. 225.00  bis Fr. 375.00 
Bäckerei  Fr. 150.00 
Gewerbliche Garage  Fr. 150.00 
Autowäscherei  Zähler 
Milchverwertungs-Genossenschaft  Zähler 
Baumagazin  Zähler 
Gärtnerei  Zähler 
Campingplatz  Zähler 
Waschanstalt  Zähler 
Verkaufsladen  Fr. 15.00  
Konsumverein  Fr. 150.00 
Coiffeur-Salon (ohne Damensalon)  Fr. 60.00 
Coiffeur-Salon (mit Damensalon)  Fr. 90.00 
Werkstätte  Fr. 7.50  bis Fr. 75.00 
Drogerie  Fr. 75.00 
Tiefkühlanlage  Fr. 105.00 
Zahnarzt  Fr. 105.00 
 

Bei wesentlicher Änderung der Berechnungsgrundlagen hat die Wasser-
kommission von sich aus oder auf Begehren eines Wasserabonnenten die 
minimale Wasserpauschale neu festzusetzen. 
 
Artikel 6 Verrechnung nach Wasserzähler 
Kubikmeterpreis für Wasserverbrauch in  
Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft   Fr. 0.45 
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Artikel 7 Zählergebühren 
Wasserzählergrössen  0.75 Zoll  Fr. 39.00 
 1.00 Zoll Fr. 43.00  
 1.25 Zoll Fr. 48.00  
 1.50 Zoll Fr. 69.00  
 2.00 Zoll Fr. 101.00  
 

Die Gebühren für andere Dimensionen verfügt die Wasserkommission. 
 
Artikel 8 Bauwassertaxen 
Chalet oder Riegelbau  Fr. 45.00 
Stall  Fr. 90.00 
1-Familienhaus gemauert  Fr. 75.00 
2-Familienhaus gemauert  Fr. 120.00 
3-Familienhaus gemauert  Fr. 150.00 
jede weitere Wohnung zusätzlich  Fr. 30.00 
 
Artikel 9 Kompetenzdelegation 
Die Wasserkommission ist berechtigt und verpflichtet, für jene Arten von 
Wasserbezug, die in der vorliegenden Tarifordnung keine ausdrückliche 
Regelung finden, entsprechende Tarife generell festzulegen und öffentlich 
aufzulegen. Für ausserordentliche Einzelfälle sind ebenfalls entsprechende 
Tarife festzulegen. Bei dieser Festlegung ist die Anlehnung an die in der 
Tarifordnung festgesetzten Taxen für die Wasserkommission verbindlich. 
 
Artikel 10 Übergangsbestimmung 
Diese Tarifordnung tritt nach Genehmigung durch die Einwohnergemeinde-
versammlung am 1. Januar 2000 in Kraft. 
 
 
Genehmigt an der Offenen Dorfgemeinde vom 29. November 1999. 
 
Namens des Gemeinderates 
 
Gemeindepräsident: Ruedi Müller 
 

Gemeindeschreiber: Alois Gisler 


